
Gregor Staechelin 
§ I aaa StPO als Seismograph der 
jüngeren Strafrechts- und 
Strafverfahrensrechtsgeschichte 

f. Einleitung 

I. Die Vorschrift des § [ooa StPO regelt die sachlichen Voraussetzungen, unter denen 

im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren die Überwachung des Fernmeldeverkehrs, 

insbesondere eines Telcfonansehlusses, erlaubt ist. Die Regelungstechnik ist dabei 

die Etablierung eines Kataloges von Straftaten. Begründen tatsächliche Erkenntnisse 

den Verdacht einer solchen Straftat, ihres Versuches oder einer strafbaren Vorberei­

tungshandlung,' so darf. unter Beachtung der formellen Voraussetzungen des § 100b 

Stro. eine Tclefonüberwachung bei dem Beschuldigten selbst oder einem» Nach­

richtenmittleru" geschaltet werden) Der Straftaten katalog ist somit das Herzstück 

der Regelung. Die Aufnahme einer Norm des besonderen Teils des StGB in diesen 

Katalog ist eine Bewertung dieses Delikts als besonders schwerwiegend und bedroh­

lich;' denn die Überwachung der Telekommunikation ist ein Eingriff in Art. 10 

Grundgesetz 5 - ein besonders schwerwiegender z.udem, denn er geschieht heim­

lich. 

Die Beobachtung der Reformen des Straf- und Strafverfahrensrechts der jüngeren 

Vergangenheit zeigt nun, daß der § looa StPO besonders häufig geändert wird. Än­

derung bedeutet dabei immer Ausweitung des gerade angesprochenen Straftatenka­

talogs. Dieser Zusammenhang zwischen Änderungsfrequenz einerseits und Aussa­

gekrafr des Katalogs hinsichtlich der kriminalpolitischen Bewertung von Unrechts­

beschreibungen im besonderen Teil des Strafgesetzbuches andererseits. drängt zu 

dem Versuch, die Geschichte der Vorschrifr gleichsam als Mikrokosmos der jüngsten 

Straf- und Strafverfahrensgeschichte zu untersuchen. Der Schwerpunkt der Betrach­

tungen wird dabei im Bereich der materiellen Strafbestimmungen liegen, die § 100a 

StPO in Bezug nimmt. Eine weitere Ausdehnung der Untersuchung auf die Dogma­

tik der Anordnungsvoraussetzungen wie Tatverdacht, Vcrh~ltnismäßigkeitsprinzip 

und die Betroffenen der Maßnahmen (etwa die Nachrichtenmitder6) könnte sich 

I Zu der sach IlIcraus ergcbend<,'n \'(Ielh: dc Anwcndungsberclches und den d.lgCgclI bCSlt!hcnden lkdc:nkcl1 
vgl. LR-StPO·5,h.rcr, R:t.. 11 .u § 100. StPO und SK-StPO-RuJolph" Rz. 10 '.1I § 1003511"0. 

2 Bedenken seg"" ,!tc dadurch bcwIrkte AlIsd"hnung der (jbcrwachun ~<lIIog!t<hkCll.n bel J. Welp. D,e 
, ,,afpr07." uale Ub crwochung des 1"0"- und Fernmcltkvcrkchrs, Hetdclberg 1974, ' .76 f. 
Hlcr so ll es nur um die - na,h klaSSischer und vielleicht uhcrhoh\!r Dlkllon - .rep resslve-n · U berwJ­
chung,sanord nungcn gehen. Zu JL'n .. kl llS-s isch pravenuH'n to vc- q:;k'idlC T. M:tnn/ R - .. Muller. Pravcnuvcr 
Lallsclllngrif VI.\ Telefo n. ZRP 1995 (He' \ ),5. ,80 fr. 

4 So die Begn llldunß des Gesetzentw urfes, BT-Drs. V/ISSO. S.,. v. ,).6. ' 967 
5 Dun g in: Maulli' ID ung. GG- Kommemar, Munchcn 1994, Ri'" 36 f. zu J\n.lo; W, ower 111: \'. 

MUrlch/ Kunlg, G-K OmmcnlO r, 4. Auflg, Muncllen '992. R".») ZlI Art I Q und I.R-Schafer, R,.. I 7." 

§ 100' S,PO. 
6 Fu r d,e Fragen, die elcn Strafvertcldlger ah pOlenllcllen Naehnch,cn mlu \cr betreffen. "SI. W. Muhr/eln, 

Der SdlUli' des Vcrtfauensvt'rhaltlllsscs ZWischen Vtrtcld 'gcr und ßCSdlUlJlglCnl Im R.lhmcn des § looa 

S,PO. Mund lcn ' 99 . 
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zwar als ergiebig herausstellen, würde aber den Rahmen eines solchen Beitrages 

sprengen. 
2. Hält man sich vor Augen, dal1 die hier in Rede stehende Vorschrift des § Iooa 

StPO, also die gese tzliche Grundlage der Überwachung des Fernmeldeverkehrs, erst 

wenig älter als zweieinhalb Dekaden ist.' so stellt sich zunächst die Frage, ob di eser 

Gegenstand überhaupt (schon) einer rechtsgeschichrlichen Betrachtung zugänglich 

ist. Ich meine, er ist dies, was sich aus zwei Gründen ergibt. 
a) Zunnchst setzt sich mehr und mehr die E rkenntnis durch, daß der zeitgeschicht­

lichen Forschung der Historiker allch ein Interesse an juristischer Zeitgeschichte als 

Forschungsgegens tand korrelieren kann und soll' Dabei ist mit Blick auf die zeitli­

che Ausdehnung des Gegenstands nur ein Eckpunkt unbestritten: Juristische Zeit­

geschichte findet ihrl' Grenze an der Gegenwart; wie weit sie zurückreicht, wird 

unterschiedlich beantwortet,' spielt hier aber keine Rolle, da sich die Entwicklung 

des § looa StPO in jüngster Ve rgangenhei t abgespielt hat. Der Ertrag der Beschäfti­

gung mit juristischer Zeitgeschichte liegt darin, daß histori sche Erkenntnisse in 

Beziehung zu (meist noch) ge ltendem Recht gebracht werden kö nnen , Für den Um­

gang mit der lex Iota eröffnen sich damit Argumente allS der Entstehungsgeschichte 
der Norm, ihrer historischen Bedingtheit, den zentralen Kontinuitätszusammenhän­

gen und ihrer heutigen Funktion im Vergleich mit der ursprüngüchen Rechtsidee , die 

für die Normsetz lIng einmal ausschlaggebend war." Gleichzeitig ngeben sieh für 

die Diskussion de lege ferend. konstruktive Perspektiven, da die historische Betrach­

tung bis zur Gegenwart reicht. 
b) Der zweite Grund ist darin zu ,,,hen, daß die relativ kurze Geschichte des § rooa 

StPO reichha.ltig an Veränderungen ist und unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt 

war. 

aa) Zunächst - gewissermaßen - als Kontrapunkt zu einer sonst liberalen Gesamt­

entwicklung im Strafrecht," jedcnfalls einer depoenalisierenden Entwicklung in den 

späten sechziger und frühen siebziger Jahren," eingeführt, folgen sodann die Vcrän­

derungen des materiellen Strafrechts, gerade abcr auch des Verfahrensrechts in 

Zusammcnhang mit der so empfundenen Bedrohung des Staates durch den Tcrroris­

mus der siebziger Jahre ." Nach einer Phase relativer Ruhe in den achtziger Jahren 

beeinflußt die - allgemein diagnostiz ierte - Ausdehnung des Strafrechts und der 

Zuwachs der Zwangsmittel im Strafprozeß." insbesondere aber der geheimen 

Zwangsmittel, '5 die Vorschrift selbSt, ihren normativen Kontext und die tatsäc hlichc 

7 FlIlgcfuhrt durch d;u; sog~n:l nnt c G 10 Gesetz: GCSI.:17.. z.ur Beschr;lnkung dt's Brte(~. Post· uml Fcrnmel­
d(:gehelTlllll ssc .S" v()m I j . S. 1968, 13GB!. I, S. 949 (9s I) . 

8 Vgl. dn u T. Vonnbau rn . J iJl"lslIsdH' Zeitge.sdllchlt' Allgemeine Ube:rlegungen SOWie Ub c-rl egun gt: 1l z.ur 
Strafgescll.ljcbu ng In der gcg.c llw,lnll;cn Rcchtscpoch(". In : Jusll zmlnislenum N R \VI (Hr:sg.) , Jurl s tl ,~chc 
Zeitgeschichte, Band 2, S. ! ff. und allgememer M. StOIleis eHr:.g.), JUrIStische' Z~ltgc S(hlChte - ein m .: ul'S 

Fach?, Baden -Baden 199 
9 1. VOrll1baUln (Fn. 8). S . .df. stdh eimge Vorschlage Lur D,'b::utl', die :tllcsamt z.urnllldcsl 50 j.,hrc umfas~ 

.$('11, Lnl ('i nzeincil auer :1Il 11lstol"iS(:he ErciJ;n,sse :lngeleh:H slfld. 
10 Ebd S,6. 
1 1 Zum BesnH deI' ltbe"rlbt:a In der Knminalpohuk G.Stacchdin, LaBt Sich Jas .. UnlC'.rm::Lf~ .... erbol" mit 

cln cOl llbcra lcn trafrechl.s konz.epl vereinbaren?, in : Institut iur KnmlnalwIsscnschd ten fr:1_nkfurt a. M. 
(HrsS,): Vom unmoglichcn Zustand do StrJfn:clHs. Frankfurt 199 5, $. 267 rf. (2G?-lJ .!). 

r 1 M .. o dCllk (' nur an den Einrll:ß dei' AIl(~ ru 3uv-El1lwurfL' ZURl ATties StCH und dn~: En,kl'imlfLal isl('ruttgtn 
im SCs'll:lh:tr,lfrcch, . 

I} I nS'~.$ondcn': ße~chr;lnkutlg dl'r Vel'H'ldlgerredH e ~ Einfllhl'ull !j. dcs § r '!!,)J StGB und Au fn ~lhl1l(' dc..'i5l'1 ~ 
bl'n 10 den K,lt3log dc,:; S looa StPO. 

14 0, KODIg, DIC' Entwlckluns der !>t rafpro7..cssua lcn Zwangsmaßnahmen Im Ermltdullg!'vcnahren Si:U 
,S77, Fn nk(uft 1993 ' 

1 S TrplSch fur dlcse nellcn 7.w:lOgsmineJ Im s tr;'llr('chtli~hen Erl1lillllln~svc:rf:lhrcn iS(, daß Sie geheun Sind 
und den lndiv idudl ('l~ Bezug zum Be:lchuldlgtcn vcrlH:rcn; vgl. d:17.u 0, Ko mg (J;n. 14). S. I jl f. und 
W. Hasscmer 10: HasscmcrlSul"'l.al' hcr (Hr g,). Ol'g;lnlSI C'ne Knrnln:'dlt:ll - gesch utr.t vom D3t1:nschm ,..? 
Baden-Baden 1993 . S. 18 . 
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Umsetzung durch das Kriminaljustizs}'stem. Die in di eser Folge vorläufig letz ten 
großen Entwicklungsschritte sind die im Zusammenhang mit der sogenannten orga­
ni$ierren Kriminalität '" angedachten und zum Teil im OrgKG'7 und dem .. Verbre­
chensbekämpfungsgesetz. ,8 realisierten neuen Zwangsmittel im Ermittlungsverfah­

ren beziehungsweise Erwei terungen der alte n Mittel. '. Weitere histo rische Bezugs­
punkte der Fntwicklung der normativen Bedeutung der Vorschrift und der 
Bedingungen des jus ti z iellen Umgangs mit dem § looa StPO, deren Tragweite noch 
nicht vollständig absehbar ist, sind die technischen N eueru ngen'O im Bereich der 
Telekommunikation einersei ts" und die P rivatisierung der Infrastruktur dieser Tele­
komm unikation andererseirs. ll 

bb) Zwei weitere Aspekte für die Bedeutung der kurzen Geschichte der Vorschrift 
übe r die Überwachung des J'ernmeldeverkehrs sollen hier Erwähnung find en. Zum 
einen ist die Tdefonüberwachung (TÜ) häu fig Quelle vo n sogenannten ZufaLlsfun­
den, also ermittlungstec hn isch relevanten Erkenntn issen, de ren Ermittlung ni cht mit 
der stattgefundenen Überwachung intendiert war, und die häufig, man ge ls einschlä­
gige r Katalogtat auch nicht auf diesem Wege hätten ermittelt we rd en dürfen. Dies 
liegt in der Natur der Zwangsmaßnahme begründet, die wahllos alle Kommunika­

tionen betr ifft, die von dem überwachten Anschluß ausgehen oder dort eintreffen. 
Eine Begren7.ung der Untersuchun g ad personam oder nur auf Tatsachen, die im 
Zusam menhan g mit einer der Katalogtoten in § 1003 StPO stehen, ist techn isch zu­
meist unmöglich." Diese Häufung von Zufallsfunden hat zu einer heftigen Ausein­
and ersetwng über die Verwertbarkeit der so erl angten Informationen gefü hrt. 
Während der BGH" - nur" - Erke nntnisse verwerren lassen w ill , die eine Katalogtat 
berreffen" oder eine Tat betreffen , die in engem Zusammenhang mit einer Katalogtat 
stehen, wendet sich ein beachtlicher Teil der Literatur gegen eine Verwertung in 
diesen Fällen." D er Diskussionss tand ist ind essen wesentlich komplexe r als hier 
angedeutet. ' F ür den vorliegenden Zusammenhang kommt es jedoch nur d arauf an, 
daß die fragliche Vorsch rift in der relati v kurzen Zeit ihrer Existenz die Dogmatik 
der Verwertbarkeit von Beweismitteln im Strafprozeß bereits nachhaltig beeinflußt 
hat. 19 

. 6 Eme lu z.idt: Annaherun~ an d:J.s Phanomen der ,.organUlertcn K .. imin,, 11I3 t .. . vor allem mit Blick Jar.luf, 
inWiewe it C's etwas N l! 1.J l'S t.! ;ustclh, hat Jungsr der Frankfurter Arbt' lrskrcis Stra fr~cht . StV 1994 . S. 693 L, 
vorgelegt. 

17 Gesetz 1.ur ßrkaxn pfutl(; des dk'S"lcII R:lUSchgihhandC'l s und anderer f.r.s<;.h t; lIl un ~srorml'n der orgaoisi1.·(· 
I.cn KnmJllalil:l1 (OrgKG) v. 15 . 7,1 991. , ßGBLI, S.IJo1 H. 

I B Gt"$ClZ l ur Änderung des Srr:trge,sctzbuchch der Stq{prozcßordnu ng unu antlerer Gesetze (Verbrechens­
b,k.mpfung'gcscLZ) v . l! . '0 . ' 994. ßGßI. r. S.)' 86 rr. 

19 Die Stichworte smd hlcr: klel llcr und grc)ßcr L:lUschaognff, verdeckte ErmittIer und llL<.: Rechtfertigu ng 
mllieUl)'pIScher Slrakucfl fur ruese: usf. 

20 Technische Ubcrwachungsprohlc..'me C' r~c:b(.'n Sich etwa bel den io z.wischc.:n sehr verbreiteten digitalen 
(Fl.lnk-)TelcfonclI. Deswegen ycr$uchr Jas D\lndeskabulen nun, per Rcchlsvcrordnung die Henleller 
solcher Gerate d.3l.u zu \' er"pflicluel1 . dl(~' technischen GrulH.lvur;1,u .$'sctzungcn der Abhorb:trkett zu schaf­
fen (vgl. ClW' NJ W '995. Hef, ". S. XXXIII) 

2J D;lzu Jbt..'r be reit$' We lp In: H.ll5CmcrISI;\(7;1Chcr (Fn . q), S. 41. 
11 Oril' fHicru ug Dt:1 N:tck in: K K, StPO. J. A ., MUIH:ht'n 19'), Rz. J z.u § [00;\ . 
2) $uwei l die tcchmsdl<"rl MoglichkcJtl'!l d.1'1.U ausnahmsweise doch bcslehen , sm<! lkgren ?:. ungcn außcf(.lr­

dentlieh nuh endig und kosrcn lntcnsiv, w:\s regdmaßje dazu fu hrt, S Il' .l ls Inopport un .tn'l.usehen. 
24 BGHSt 28, 112; p, 10 . 

25 In.sowtll bereits emgegen OlG HOlm burg. NJW 19lJ. 154 (117) mit Anmerkung G . Weber, ebd. 
S. 10 56. 

26 Dl'm ent :.pncht au<.·h die dun.:h d:\s OrgKG (vgl. I'n. 17) ('lIlgcfuhrte Vorsdu'lft des § loob V StPO . 
J.7 Oe:zldierl . PriuwHz, Die Gr<'I'Il'.cn der VcrwerlbJrkcll von Erkrnnt.lll$Scn .1US dt'r Telcfonub<' rw:\chung 

gem:lH § I QO~ StPO, 5tV 1984. S. }olIC, (;'.U den Zulot ll sfu ndcn '. )09f1.) ; ,HIS neuerer leu K. Mal<'k, Die 
Uberwachun t, des Fernmeldeverkehrs Iln Ir:t fv c:rf:t hren. NJ r 992, S. 242 f . 

28 Sl·hr guter UberbIH:k. hel J. W'o her. Ver-wenull g$\lrrbol bel ~u l .l$.s lge r Tddonuberwachung, In ; Gcd:lcln­
IHssclmft fu r Arnlln Kaufm;tnn. Kaln u ;t. 1989,5.761 ff. 

.!.9 Das m:tg <In der Relc.:hw(,llc der du !'(h das G 10 Gcset~ ringduhrtcl1 Inf r.J. J;c$tcll ull~('n gnllldrcd lllit h 
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Zum anderen ist, im Zusammenhang mit kriminalpolitischen Bcgehrlichkeiten hin­

sichtlich neuer technischer Ermittlungsmäglichkeiten im Strafverfahren, Kritik am 

Umfang der in Deutschland bereits heute durchgeführten Telefonüberwachung ge­

übt worden.)O Dabei ist auf den, JUS anderen normativen Grundlagen>' resultieren­

den, geringeren Umfang an Überwachungen in anderen Ländern hingewiesen 

worden. Die Kritik mündet in der Forderung nach besserer Kontrolle der Eingriffe 

in das Privatleben der Betroffenen durch eine zu etablierende öffentliche Rechen­

schaftspflicht der überwachenden Behörden oder AmlSträger. Dieser Ruf nach 

Legitimationssicherung erscheint gerade VOr dem Hintergrund der sensiblen Natur 

des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung,)' welches durch Abhörmaßnah­

men gleichfalls betroffen ist, von erheblicher Tragweite zu sein,ll hat aber gleichwohl 

bislang nicht zu erkennbaren Konsequenzen geführt.>·' 

11. Die historische Entwicklung der Vorschrift 

1. Die Einführung der Vorschrift der Überwachung des Fernmeldeverkehrs fußte auf 

7_wei Begründungssträngen. Zum einen sei dem deutschen Gesetzgeber aufgrund des 

Art. 5 lIdes Deutschlandvenrages vom 26. j. 1952" »die Aufgabe gestellt, diese aus 

der Zeit der militärischen Besatzung Deutschlands verbliebenen Rechte der Besat­

zungsmächte abzulösen.«)'; Zur Wiedererlangung staatlicher Souveränität sah es der 

Gesetzgeber als notwendig an, für seine innere Sicherheit ebenso wie für die Sicher­

heit der weiterhin in Deutschland stationierten Truppen der Alliierten und der NatO 

zu sorgen und war dazu auch bereit, Mittel wie partielle Kommunikationsüberwa­

chung einzusetzen. Folgerichtig wurden in den Straf taten katalog des § IODa StPO 

Delikte des ersten, zweiten und fünften Abschnittes des besonderen Teils des StGB 

aufgenommen. Es handelt sich dabei um Delikte gegen den Frieden, gegen zentrale 

Strukturen des demokratischen Staatsgefüges, gegen die Landesverteidigung sowie 
Hoch- und Landesverrat. 

Zum anderen wurde die gesetzgeberische Maßnahme mit dem Erfordernis der effek­

tiven Bekämpfung »bestimmter schwerer Straftaten«, namentlich der Fälle .. von 

erpresserischer Kindesentführung, die sich in den letzten Jahren ereigneten« begrün­

det." Dieser Zielsetzung entspricht der § looa '\Jr. 2 StPO in der Fassung des Jahres 
1968: Tötungen, Raub und Erpressung sind aufgeführt. Hinzu kommen aber bereits 

in der Uriassung Münzverbrechen und der Katalog Je, § '38 StGB. Über ihn, den 

ge3"lchC'rrer Freu"aume lI egen, die DUl'lg dazu vt"filnbßt h:lhcn. dieses Gesell. bereits kun nolch seiner 
Emfuhl"ung als »orweJlsches Experiment" zu hClcic.hl1cn: Ders., F.in orwcllschcs Expcnmtnt, ZRP 1968 , 
S. 11 ff. 

)0 eh. Pfciffcr, m: H~sscmerIStarz a(;hcl' (Fn. 15 ), S. 64 H.; :msfuhrhchcr dann A.Bot\gc:rlChr. P(ciHcr, Der 
Lausc.:hangriff in den USA und in Dculschb.nJ, ZRP 19\14. !i. 7 H.: ehe 7.Jhkllmaßig( Entwicklung der 
Anordnungen seit 1973 Ist bei N. PutllH:r, Telefonubt:rwachung (TU). Ci!.p (Bu rgnrcchtC' & Pühl.ei) 
Nr. 50 ( ' / '995), 5·79 J"ge<lellc. 

31 Da7.u wl~de(um A. Botlij,erlChr. P{ctffcr (ebd.) und S. Wahher, Die ~ strafpro'lessu <1 le" Ubcn" :1 chung Jes 
Fl'rnmeldeverkchrs: Ein rechl vergleichender Blick 3uf das SC1ietzhchc RegdungS"lTIoddlm Jm USA, SlV 
1991, S. 2.70 H. fUf die USA und E. Lut: kmg. Du.> slr;afpnn cs.5 uale Uberw ~lC.hu nJ; de5 Fernmeldcvcrkchrs, 
F r(,l bllr~ 1992., fur einigt' l:Uropl.ISC!tC Lander und Deutschbnd llll Rcchl s .... crglel<: h. 

) Z ßVcrIGE 6S, I (44) - Volk.9q3hlungsurtcll . 
)3 Hlnwei s~' bel W. Ha.'iSemef. TdcfonuhcrwOichunl; und Geflhrenabwehr, ZRP 19 91, S. 121 ff. (12)). 

34 D<lbei 1St nicht 7.U verkennen, daß fundamentale Unl crschlcJe "LW Ischen den Justizsystemen der USA und 
Deutschbnds - elw,) bcdmG' durch die Wahl der die TcldonuberwlchulIl) ano(dnend~n Richter - eUle 

schlichte Ubcmahmc des nOrd31lll'nk3n1Schell Modells "erbieten: '"gI. d;:\7.u S. W.llthc( (Fn. J I). S. 278 f. 
31 BGBI.II,S· 30 1· 
36 HT-Drs. Vio 880 , 5. 6. 
37 BT- Drs. Vlo880, S. 7. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-4-465 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:13:03. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1995-4-465


47° § 471 Nr. 7 Ausländergesctz und den § 129 StGB erhält die Vorschrift bereils einen 
rech, wei, gefaß,en Anwendungsbereich. Neben der genannten allsländerrechtlichen 

Vorschrift finden sich in § 20 I Nr. 1-4 Vereinsgesc,z die einz igen Vorschriften des 

Nebenstrafrechts, also sank,ionsbewehrte Normen außerhalb der Kodifika,ion, in­
nerhalb des Ka,alogs des § IOoa S,PO. 

2. Sei, ihrer Einführung is, die Norm zumindes, 15mal direk, geändert worden. Die 

einzdnen Änderungen in volls'ändiger Art und Weise hier vorzustellen erscheint 

müßig, zumal einzelne Varia,ionen auch eher redak,ioneller Natur waren. Bevor die 

fundamentalen Änderungen dargestelI, waden, is, aber noch darauf hinzuweisen, 

daß die gezähl,en 15 Änderungen nur diejenigen sind, die unmittelbar auf den Wort­

laut der Vorschrift Einfluß genommen haben. Es lieg' nämlich in der Natur einer 
Ka,alogvorschrift, daß ihre materielle Reichweite bei gleichbleibender textlicher Fas­

sung variiert, sobald eine der im Katalog angeführten Normen ihrerseits geändert 

wird. Erfährt beispielsweise da.s Paßgesetz eine Änderung, die Auswirkungen auf die 

Strafvorschriften des AusländergcsctzCs hat, so ändert sich der Anwendungsbereich 

des § looa StPO, soweit er auf diese Bezug nimmt: nach der heutigen Fassung" 
können so §§ 92 I Nr. 7, 92a Ir und 92b Ausländergcsctz betroffen sein. 

Noch variationsanfälliger wird der Regelungsbereich einer Katalognorm, wenn in 

ihrem Katalog weitere Katalognormen aufgenommcn sind. Dies ist bei § looa StPO 

bezüglich §§ 129' und lJ8 StGB der Fall. Ändert sich der materielle Anwendungs­
bereich einer Vorschrift, die etwa im Kat • .log des § 129" StGB inkorporiert ist, 

beispielsweise § 305a StGB (Zerstörung wlchtlger Arbeitsmittel), so ändert slch ma­

teriell § I29a StGB und damit ändern sich auch die sachlichen Voraussetzungen der 

Anordnung einer Telefonüberwachung. Im genannten Beispielsfall wäre noch ZU 

beachten, daß die Änderungskette auch bei § 31Gb Nr. 1 und 2 StGB beginnen 

könnte, da § 30 52 StGB auf diesen verweist, um die Qualifikation der Tatobjekte zu 
besch reiben. 

Anstatt diese Rabulistik weiter7.utreiben, ist zweierlei festzuhalten. Zunächst wird 

deutlich, daß die Ineinanderschaltung von Katalognormen - hier - die Anla!ltaten 

für Zwangseingriffe im strafprozessualcn Ermittlungsverfahren, wenn nicht ver­

schleiert, so doch versteckt: nach kurzer Lektüre des Katalogs des § looa StPO ist 

man doch überrascht, daß auch der Verdacht einer qualifizierten Sachbeschädigung 

unter den organisatOrisch-strukturellen Voraussctwngen des § 129a StGB Anlaß für 
eine Telefonüberwachung sein kann. 

Daneben ist fe stzuhalten, daß Änderungen des materiellen Gehalts des § Tooa StPO 

nicht nur durch Variation seiner textlichen Fassung möglich sind , sondern auch über 

die in Bezug genommenen Normen des Katalogs. " Man kann dieses Phänomen ab 

indirekte Änderung bezeichnen. Es soll hier aber weitgehend außen vor bleiben, 

denn die sonst insgesamt erfaßten Änderungen wären kaum mehr zu überblik­

ken. 
a) Durch das W.ffengesetz vom 19.9.1972,0 wurden Strafvorschriften des Waffen­

rechts erstmals in den Katalog aufgenommen. Eine Erweiterung ergab sich insofern 

1978.<' Nach heutigem Srand kann Anlaß für eine Teicfonüberwachung ein Großteil 
der in den §§ pa und 53 Waffengesetz unter Strafe gestellten Umgangsfonnen mit 

JS F:l5S tH1S nach dem sogenannten Vcrbrcchensb~kampfun~gc!setl. von1 :df . l0. 1994. BGBI . I, S. JIS6. 
}9 Das funkti o niert uch in :mdcrcr RlchtUllg. W. Slcmkc. Ocr Entwurf (ur ein ncu~!> BKA-Gcscu~ .• ZRP 

1995 (Hdt 6), S. l l l H. enG), weist dJ.r.lUf hm, daß n:J.<:h S 16 des gcpl:ullL"n BKA -GcsClz.es (I!ejeoq .. ;cn 
Infonn:llionen . die BKA-ßCilintC zur EIgc,-ns l<:hcrung mlltds l(,c!lIH1ichcr Hilft' erlangt h:'lh('n, immer 
dann in Slfil l\'crfahrcll ",:rwendet werden durFen. wenn :!IIe eine K:ltalogul d"s § 100;1 SlPO betreffen. 
Eint! Änderung des Katalogs fuhrt .also Wiederum zu Folgel nderungen In dil!sem Bereich. 

40 ßGBI. I, S. '797· 
.p GCS('t7. zur AndL'rUflf; de$ Waffenrechts \ '. )1. 5. 1978. 8GBLI , S. 64 I. 
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Schullwaffen und Munition sein. Dabei fällt auf, daß es sich bei diesen Straftaten um 
abstrakte Gcfährdungsdelikte handelt:'· Die Erweiterung des Anwendungsbereiches 

des § 1003 StPO stützt sich somit auf Vorverlagerungen des Rechtsgüterschutzes im 
materiellen Strafrecht. 

b) Mit dem EGStGß von 1974<) wurde die heutige Nr. 1 d) in den § /ooa StPO 

eingeführt. Sie verweist auf Vorschriften aus dem Wehrstrafrecht, die Handlungen 
von Nichtsoldaten gegen die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr inkriminieren. 
Diese Anderung entspricht noch sehr weitgehend dem Geist der ersten Säule der 

Begründung der Urfassung H In Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der 

Landesverteidigung (heute §§ I09d-g StGB) und der wehrstrafrechtlichen Normen, 
die für Soldaten gelten, dient sie dem Versuch der Sicherung staatlicher Souveränität. 

Das Projekt der Ablösung der alliierten Truppen hat sich (im Lichte der vorangetrie­

benen Wiederbewaffnung) konsolidiert. 

c) Der textlich unveränderte Hinweis auf die §§ 129 bis 130 StGB erweiterte den 
Anlaßtatenkatalog mit Einführung des § I 29a StGB'5 auch auf di.e Bildung und Un­

terstützung einer terroristischen Vereinigung sowie die Werbung für eine so lche. 

§ 129a StGB ist, ebenso wie § /29 StGB, ein sogenanntes Organisationsdelikt." Cha­
rakteristisch dafür ist, daß die Unreehtsbeschreibung des Tatbestandes von der 
individuellen Rcchtsgutsverlct ?ung abgelöst ist und sich den - potentiell - gefährli­

chen Strukturen und Organisationen zuwendet. Somit ist eine Ausweitung der 
Anwendbarkeit des Z wangs mittels auf Personen geschaffen, die nicht selbst schwe­

rer Rechtsgutsverletzungen im Sinne der Katalogtaten des § 1293 StGB als Täter oder 

Beteiligter verdächtig sind, so ndern »nur« der Umerstützung der Organisation. 
Auf den Aspekt der Verlagerung des Ermitdungseingriffs vom Individuum hin 
zur als gefährlich angeno mmenen Struktur wird an späterer Stelle ;, urückzugreifen 

sem. 

d) Aus heutiger Sicht vielleicht übertrieben reagierte der Gesetzgeber Anfang der 
siebziger Jahre auf den zunehmenden Konsum von Betäubungsmi rreln . Ma n sah ein 

"Heer von 60000 früh.rentnern vor der Tür« stehen." Dem entspricht die Unrechts­
bewertung einiger Umgangsformen mit Drogen durch die Aufnahme derselben in 

den Katalog des § /003 StPO im Jahre t974.<' Der heutige Gesetzgeber entfernt sich 
- sowe it überhaupt - nUr mühsam von seiner damaligen apokalypti schen Sicht der 
Dinge, obwohl das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf sogenannte weiche Dro­

gen inzwischen eine pragmatischere Betrachtung und Reaktion auf das Problem 
einfordert'. N aeh heutigem Stand enthält der Katalog des § looa StPO vor allem 
gewerbsmäßigen, bandcnmäßigcn oder sonst als besonders gefährlich angesehenen 

4l Nach Erb ... / Kohlha:t .. ~Stc i ndo rr, Str.lfn .. ochd.chc Nebcngesl'l7~t: > MUlleben (5t.1ml: Jan . I( 9 1), Rz. I zu ~ S 3 
w :.ffG crHircn sich die StfJ.fvorsclm(lCI'I . 111 Hinbl ick :a uf ~h (' F() I ~(:n der Zuwlderhandlungen- . Aus­
fuhrlich(~r dazu C. es-der, Rech tsguterschul 'T.. und Stf3(ba rkf'u d .. ·s BeSitzes von SchufhvaUen und 
Betaubu ngsmllteln, in: Instllut rur Knminalwincnsch3fu:n Frankfun a. M. (Hrsg.) (Fn. 11), S. 69 H. 

43 Einfuhrunssgesetz ?um Strllgesefzh uch vom 2. J •• 974. BGB!.l, S. 469 ( 04)· 
44 Vgl. ob<n 11 , 
4~ Gesetz zu r Änderung dl'S Srr.1 fgesf:v.b uche$, der Stro. fprozeßQrdnung, des Gcnchtsvcdassungsges.el'Zes. 

der ß undcsreclllS-:Hlwa!tsürd nu ng uild des Stra(\,oll"",.uKsgt.'SCl'l.L" S" v. 18.8. 1976. BGB!.I, S. 1181. 
46 Orehcrr rrondl", SlGB·Kommenl:tr. 47. A. , Rz.. 2 ZU § 1!9a. 
47 So ausd rllcklich ßT-PlcnarproLOkoJ] VI/J41, S. S170 ; vgL :lusfuhrllchcr S. Sl'hct:rcr. OlL' Genese des Be­

c:I,ubungsmluclgdel':t.t:s, GOlungen 1981. 
48 Durch das I . G esen .. zu r Rdorm dt'S Str:th"r-rfahrt:nsrechts v. 9 .. 12 . 1974. ßG BI. I, S. H9}; vgl. dann die 

Ändcruns ( .. luch des § 100.1 StPO) durch (b~ G esetz wr Ncuregdung dl'S BlmG v, 28.7. 1981 , BG ß I. I, 
S.68, . 

49 Krink an der Cannabts-Enlsclu'ldung des ßVerfG (abgedruckt In StV 1994. $ .. 295 - JW 199-+, S. 15 77) 
ist dennoch :mgebradH : d:lzu G .. SL1.(· t hcltn. Don't . L g31il.c H . - but . Opponllntzc ü- , JA 1994. 
S .. 14S H.; L..Bollln~er. Grenzenloses s)'mbohschcs St lil frccht, Kj 199" , S, 40 S H. und U. le1les/ P. Ve lten, 
Einslc llungs\'orschrift(!n als Ko rrektiv fur unvcrh::thnisnlci ßigc St r ;\ fge~ctzc., N5tZ 199-+. S. 366. H. 

47' 
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472 Umgang mit Betäubungsmitteln. Die Grundstruktur der Delikte des BtmG zeichnet 

sich dadurch aus, daß es sich jeweils um sogenannte opferlose Taten handelt. Aus 

einer an Freiheit orientierten Perspektive lassen sie sich in rechtlichen Termini am 

besten dadurch beschreiben, daß die Ermöglichung oder Vereinfachung eige­

nerlfremder Selbstgefährdung unter Strafe gestellt wird .1o 

e) Durch das Gesetz zur Änderung des Außenwirtscha ftsgesetzes, des Strafgesetz­

buches und anderer Gesetze" wurden im Jahre 1992 die Vorschriften des § 34 I- VI 

des Außenwirtschaftsgesetzes (A WG) in den Katalog des § IOoa StPO aufgenom­

men. In § 34 I A WG wird der genehmigungslose Export VOn bestimmten Waren, 

namentlich von Waffen und Rüstungsmaterialien, StOffen zur Erzeugung von Kern­

energie, gewisser chemischer (Vor-)Produkte und Anlagen zur Herstellung biolo­

gischer oder chemischer KampfstOffe unter Strafe gestellt. Ausweislieh der parla­

mentarischen Materialien ist dabei der früher notwendige Nachweis der Eignung der 

Exporte zur erheblichen Gefährdung äußerer Sicherheit der Bundesrepublik 

D eutschland, ihrer auswärtigen Beziehungen oder des friedlichen Zusammenlebens 
der Völker nun!' nicht mehr erforderlich." Der in § IOoa StPO inkorporierte Straf­

tatbestand ist also ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Noch erweitert wird der 

Anwendungsbereich dadurch, daß § 34 11, IV A WG die Förderung der illegalen 

E xporte selbständig bestraft, beziehungsweise den Versuch der Exporte unter Strafe 

stellt. 

Mit Blick auf einen potentiellen Adressaten einer Überwachung ist darauf hinzuwei­

sen, daß sich der Verdacht einer Handlung gemäß § 34 A WG regelmäßig nicht gegen 

eine natürliche Person, sondern gegen eine gesellschaftsrechtlich verfaßte juristische 

Person richten wird. \4 Demzufolge können mögliche Überwachungsmaßnahmen 

nur sehr wenig zielgenau eingesetzt werden, was wiederum bedeutet, daß bei einer 

Vi eI zahl unbeteiligter Dritter Eingriffe in Art. 10 GG stattfinden. 

f) Ebenfalls im Jahre '992 erfuhr der Katalog des § 100a StPO durch das OrgKGll 

eine zusätzliche Erweiterung. Danach kann seitdem beim Verdacht von Diebstahl 

und Hehlerei eine Überwachung angeordnet werden, soweit sich der Verdacht dar­

auf erstreckt, daß diese Delikte gewerbsmäßig (bzgl. der Hehlerei) und/oder ban­

den mäßig begangen worden sind. In Zusammenhang mit dieser Änderung sind zwei 

Aspekte von besonderem Imeresse. Zunächst fällt auf, daß die gesetzliche Mindest­

strafe für Bandendiebstahl (§ 244 I Nr. 3 StGB) und für gewerbs- oder bandenmä­

ßige Hehlerei (§ 260 I StGB) bei lediglich 6 Monaten liegt. Zieht man mit ins Kalkül, 

daß Überwachungen auch beim Verdacht der Teilnahme an den Katalogtaten des 

§ 100a StPO möglich sind, so daß beim Gehilfen unter Berücksichtigung der obliga­

tor.ischen Strafmilderung gemäß §§ 27 1I, 49 I StGB Freiheitsstrafe nach dem 

gesetzlichen Mindestmaß - oder aber wegen § 47 StGB sogar nur Geldstrafe'" -
Mindestsrrafe ist, so werden erhebliche Zweifel daran genährt, ob hier wirklich eine 

spezifische Gewichtung der Unrechtsbedeutung Auslöser für die Aufnahme in den 

Katalog des § 100a StPO war. 

50 K. LudersseIl, D,lS -.Recht uber sli:h ~ clbst .. - Frelg.-. bc von D rogen Im K,h men des ArV\(-'lI"llll lc:! rcchls, 
5tV 199'h S. 508 r . und M. Kohler, Frelheldi(:hcs Rcchtspnn7.ip und nelaubung~ rniHclsrr;1fn:cht , ZStW 
'Y ') 2 (BJ. 104), S.) If. 

51 Cc.'>c tJ.. \' , 18 . .1 . [992, BGB1.!, S. 372. 
51 Zur Gescll.gebungs.gc.sch,chtc und WC!h:rcn Ein zd ht'ltcn vbl. R. MLchalkc, Dle str.l frcl;.hthchcll und ver­

r.thre; nsred n llchen AnJerul1gcn (Ic .~ /\lIß cnwln ~ch:l flsg~t"l.C:S , StV 1993, S. 2. 62 fi. 
53 BT-Dr:; , 121 11 H . S. 9: . E incl b e~(lmlcrcn N:lchweiscs, J:-d~ ('llH.' Eignung zur Gcfahrdung Jleser Rechts­

guter \'orhegt, bedarf es kunft ,g nicht mchr. ;o 
}4 Vg l. w iederum rVhchalkc (r n. 52), S. 268 , di ~ -:t llf emspreche-nJc Außerurl~L'n Hassemers im Gl·~etzgc ­

bungsverbhren h:n\vclst. 
55 O,gKG v. 'l.7.199 ~, ßGßI.l, 5.1) 02. 
56 Drr:hec{f'rondl t: (r n. 46), Rz. 5 7.U § 49· 
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Daneben ist zu konstatieren, daß in den Straf tatbeständen erneut strukturiertes und 
organisiertes Vorgehen beschrieben wird lind gerade dieses Eingang in den Katalog 
findet. Die neu aufgenommenen Tatbestände gelten als .OK-typische De­

likte«. " 
g) Als vorläufig letzte Erweiterung des § 100a StPO kann die Hinzunahme der Nr. 5 
gelten. 5s Damit sind Anlaßtaten für Fernmeldeüberwachungen nunmehr auch be­

stimmte Formen des Einschleusens von Ausländern und die Verleitung 7.ur miß­
bräuchlichen AsylantragsteIlung, soweit dies banden- oder gewerbsmäßig geschieht. 
Verständlich wird diese Ausdehnung allenfaHs, wenn man sie in Zusammenhang mit 

den jüngsten Änderungen des Asylrechts im allgemeinen sieht. 
Die Ausweitung der Änderung entspricht in ihrer rechtspolitis~hen Ausrichtung 

dem, was auch schon für die Erweiterung typisch war, die durch das OrgKG einge­

führt wurde. Wiederum ist Anknüpfungspunkt die (mögliche) Kollektivität von 
potentiellen Tätern, die vereint und in irgendeiner Form organisiert vorgehen. 
h) Zum Abschluß dieses historisch deskriptiven Teils möchte ich noch einen Aus­

blick anfügen, der gleichzeitig ein RückbLick ist. Die Kriminalpolitik der letzten 

Jahre ist dermal1en in Bewegung, daß erneute Initiativen, auch in Richtung einer 
Erweiterung des Kataloges von § looa StPO, zu erwarten sind. Dabei kann damit 
gerechnet werden, und auch dies ist typisch für den kriminal politischen Stil der 

letzten Zeit, daß auf bereit diskutierte Gesetzentwürfe, die sich bislang nicht durch­
setze n konnten , zurückgegriffen wird. I? 

Ein solcher Rückgriff käme etwa auf den Entwurf eines zweiten OrgKG in Frage.1I< 
Dieser sah vor, den Katalog des § 100a StPO um ein Dutzend Vorschriften aus dem 
materiellen Strafrecht zu erweitern.6• Vorgesehen waren: Geldwäsche, verschiedene 

Formen des Betruges, besonders schwert' Untreue, Veruntreuung vo n Arbcitsent­
gelt, besonders schwerer Bankrott, schwere Umweltdelikte sowie schwere Steuer­
hinterziehung und Steuerhehlerei"' Eine Gruppierung und systematische Betrach­

tung der sich durch diese Auswahl von Delikten ergebenden kriminalpolitischen 
Desiderate erscheint kaum möglich, die Ergänzungsvorsch.läge beu'effen Tatbestände 
aus ganz unterschiedlichen Bereichen des materi ellen Strafrech ts . Gemeinsam ist 

ihnen wohl, daß sie allesamt für die gesetlJiche Umschreibung vOn Einzelfällen her­
halten können , die in letzter Zeit die öffentliche Meinung in negativer Weise berührt 
haben .6J 

Als Korrektiv dieser ganz erheblichen Erweiterungen war die voraussichtliche Zu­
ständigkeit des Landgerichts oder des OLG als Gericht des erSten Rechtszuges für 
die Anlaßtat vorgesehen. Da im Prinzip die landgerichtliche Zuständigkeit erst ab 

eioer Straferwartun" im Einzelfall von vier Jahren Freiheitsstrafe beginnt (§§ 74, 28, 

24 GVG), hätte dieses Korrektiv erhebliche Wirkung entfalten können" Allerdings 
wäre eine Prognose der Straferwartung in einem Ermitrlungsstadium, in dem s.ich die 
ermittelnden Behörden \'on einer Fernmeldeüberwachung maßgeblichen Erkennt-

57 H. Hilger, e lJ(.'S Stf:\fved;\llrCIlSrcdlt durch (h~ rgKG - I. TCII. NS1Z 1992, S. '157 H. (462). 
58 ELngefuhrt d\\reh d:l.~ .. VC'rbr('( h"nsbcklmp ungsg('set2. 0111 v. 28 . 10 . 1994. ßGBl.l, S. }1 86. 
59 In EII1'ldf:llltn dr;l l'lgr si,h der VerdJch t auf, d:tß geplante Emschrankunge.n von Fr~i he l ts rcdH'(' n zou· 

nachM "ersuchswelse vurgcsc.hbgcn werden, i.b mtl d.mn. wenn ~Ich - 7.ona hst \'id lcldn emslchende 
offentllche - Prulcste wieder gc:!q;t hab!:::n , J H: gcpbmt Anderung 1m 'l.wtn t n Anlauf rdauv rClbung$los 
d\1 rch~C5('I:t.t wrrJl'n k:UlIl, 

60 Ges~t:t..en rwurr der SPD-Fr.lklion e lllfS .... W('IC(·!l OrgKG v. 4.2. 1994_ BT·Ur~. [d67S., . 
61 Ebd.,S.j . 
62 Genauer dn u W. Hetzer, Vtrmog crisclnzlchung, Geldwascht, Wohnraumuberwachung, wrStra r994 , 

S. 176ff. (1 77). 
6) Jnsowcill5t der Verdachl ~lOes (wahlkampfhedrn [;lcn ) Populssmu s' n:tho.:lrl'gcnd, vgl . da"Lu p, A , Albrecht , 

Da:. Strafrecht 1111 Zugriff popuJ..s ci.s,hcr Politik. SrV 1994. S.265 n. 
64 Optimrs tuch Insoweil offenbar Httl.cr (pn. 6~ ) , S. '7S. 
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474 nisfonschritt versprechen, kaum zuverlässig vorz.unehmen gewesen, was w iederum 

die potentielle Wirkung des Korrektivs in Frage stellt . 

i) Zusammenfassend läßt sich die Gesetzgebungsgeschichte des § looa StPO da­
durch kennzeichnen, daß inne rhalb von 17 Ja hren erhebliche Änderungen an den 

materiellen Voraussetzungen des Zwangsmittels eingetreten si nd. Diese Änderungen 

erscheinen allerdings nicht als Ergcbnis einer Reform mit langfristigen Perspektiven, 

sondern sind durch sukzessiven Umbau zustand e gekommen. Immer w ieder wurde 

an den Katalog des § 100a StPO ein wenig angestü ckt, mit dem Ergebnis, daß der 
textlichc Umfang der N orm sich inzwischen ebenso ve rdoppelt hat, wie die dari n 

enthaltenen Tatbestände, die Anlaß ei ner Fern meldeüberwachun g sein können. Die­

ser Zuwachs an Anlaßtaten ist sicher ein Grund dafür, daß die Zahl der Überwa­

chungsanordnu ngen seit 1973 um etw a 3500% ges tiegen ist. Heute ist mit einer 

jährlichen Anzahl von Überwachungsanordnun~cn in der Größenordnung von drei­

bis viertausend zu rechnen. D abei ist aber zu berücksichtigen, daß sich eine Anord­
nung aut mehrere Einzelanschlüsse beziehen kann, außerdem kann die Überwa­

chung ei nes Anschl usses im Ein <.clfall auch mehrere tausend Kommunikationsvor­
gänge mit dutzenden oder hunderten Gespräehsteilnehmern betreffen.'! 

I Il. Rechtspolitische AHSrichtung der Änderungen 

Welche Schlüsse im Sinne der oben angedeuteten juristisch zeitgeschichtlichen Be­

tf<!chtungsweise6t. können nun aus der dargestellten historischen Entwicklung gezo­

gen werd en? Zu erkennen sind rechtspolitische Trends, die anhand von fünf Thesen 

zusammengefaß t werden so llen : 

1. Das J.mktim zwischen der Unrechtsbedel.ttung .md tier Intensität der 
Ermittlungseingriffe verlie1't an Bedeutung. 

Wie gesehen, werden in den Katalog des § looa 5tPO zunehmend Delikte mit gerin­

gc r Mindeststrafenandrohung, insbesondere also Vergehen, aufge nommen. Damit 

zeigt sich, daß die zweite tragende Säule der Rechtsidc(', die 1968 die Einfiih rung des 

§ looa StPO legitimiert hatte:' also das Erfordernis einer herausragenden Unrechts­

bedeutung, heure nicht mehr tragfähi g ist. Dem entspricht die Tendenz. neue 

E rmittlun gse ingriffe, insbesondere solche, die heiml icher Art sind, nicht mehr - nur 

- an einen harten Katalog von Anlaßtaten zu knü pfe n, sondern auf unbest immte 

Rech tsbegriffe zu beziehen.'" 

6S G('II!lucrt' Hinweise und !l.bsoltltl' Zah len bel N. Pllnner (Fn. JO), S, 79. (ur dIe Jahn.· JC)l'!7-L992 :luch bel 
A. BOllgecl C hr. Pf",fler (Fn. j O) , S. H. 

66 VgL oben I , .• ). 
67 BT-Drs . V/J 880, S. 11 . 

68 ß('ispld : der Vcrd;J.clH Clnl' r . Straft.ll voo ahcbhchcr Bedeutung- IS t g ('l1l . § I IO:l StPO VOr;lU,\Setzull i,; rur 
den J.;. in$:ll7. vCHlt.'cktc:r ErmIttIer; entsprechend Sill<! di e VOI"2Ussclzungcn d,'r sogt' nannh:n RasLerf;'lhn­
du ng in S 9Sa StPO gerc&elt . ßci beiden Vorschnften findel Sich uhrigcns eine kat310gartJge Tl"Chnik. die 
Ih rasclt.5 Wieder au( K:H3logc Vt:"rWt=lst, g(.·nauer auf Zuslllndlgkclt srcgclu ngen aus delll G VG (§§ 74:\ und 
120 ) . Dies fuh rt ZoU einer tlhnhchcn Anderungsanfall igkeu, wie sie oben fur S rOC;l Sero d;H~e~ tellt 
worden Ist. 
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2. Das Nebenstraji·ccht gewinnt zunehmend an. Bedeutung, während die 
Kodifikationsidee in den Hintergrllnd tritt. 

Während der Gesetzentwurf zu § lOoa 5tPO aus dem Jahre 1967"9 noch völlig ohne 
nebenstrafrechrliche VorsehrifrcII auskam und die in Geserzeskraft erwachsene Ur­

fass ung nur wenige D elikte aus dem Vereinsgesetz und dem Ausländergesetz ent­

hielt,'V sind in der heure geltenden Fassung Strafvorschriften aus acht nebe nstraf­
rechtlichen Regelungsbereichen enrhalten. Allgemein wird davon ausgegangen, daß 

die Aufnah.rne einer Materie in die Kodifikation des Strafgesetzbuches Ausdruck 
einer besonderen Bedeutung der Sache, auch mit Blick auf die Unrechtsgewichtung 

sei. Dies ist etwa bei E inführung des heutigen Umweltstrafrechts" behauptet wor­

den ." Folgt man diesem Postulat. so ergäbe sich im Umkehrschluß , daß Materien, 

die (noch) ni ch t Eingang in die Kodifikation gefunden haben, eine ger.ingere Un­
rechtsbedeutung haben, was wiederum ein zweifelhaftes Licht auf die umfängliche 

Bezugnahme des § looa StPO auf die nebensrrafrechrli chen Vorschriften wirft. Wie 
gerade bei These I gezeigt, geht die Prämisse, daß § Icoa Stl'O nur Straftaten mit 

außergewöhnlich hohem Unrechtsgehalt inkorporie rt, allerdings heute fehl. 
Die Häufung nebenstrafrechtlicher Regelungen innerhalb des Kataloges ist vielmehr 

Ausdru ck der allgemein zunehmenden Bedeutung des N ebens trafrechts in der Pra­
xis. So kann man beispielsweise davon ausge hen . daß ei n ganz erheblicher Teil der in 
bundesdeutsc hen Gefängnissen einsitzenden Perso nen nach nebenstrafrechtlichen 

Vorschriften, insbesondere nach dem BrmG, verurteilt worden istJ) Die Zunahme 

der Bedeutung des "Jebenstrafrechts ist wiederum ein Beleg für den ungebrochenen 
Glauben an die Steuerungsfähigk ei t des Strafrechts, entgegen vielfach geäußerter 
theoretischer Bedenken .'·; Strafrecht verliert dabei den Anspruch, als »ultima ratio « 
gelten zu können; die Bezeichnung als »sola ratio «" erscheint treffender, gerade im 

Nebenstrafrecht, wo kaum eine Neuregelung irgendeines gesellschaitlichen Pro­
blems ohne flankierende Strafbestimmungen auszukommen scheint. 76 

J. Universelle oder medi",;sierte Rechtsgüter nehmen erheblich zu. 

In der Nr. 2 der Urfass ung des § IOoa StPO waren vo r allem D elikre aufgeführt, die 

IndividualreclHSgütcr wie Leben, Gesundheit, Eigentum und Freiheit schützen so ll­
ten. Ein Großteil der neu hinzugekommenen Katalogdelikte schütz t Universal­

rechtsgü ter (innere Sicherheit, Volksgesundheit, auswärtige Beziehungen des Staa­
tes) . Sieht man, wie dies die personale Rechtsgurslehre vertritt," den intendierten 
strafrechtlichen Schutz au ch bei abstrakten Gütern letztli ch doch als auf das Indivi­
duum bezogen an , so stellen sich die unmittelbar geschützren Abstrakta als Medien 

69 ßT-Drs.Y! ISHo,S· 4 v. I) . 6. 1967· 
70 G 10 Gesetz v. I} . 8.196 . BGBI. l. S. 949 (9P). 
7' GCSt't'/. z ur Bekampfutl& der Umwchkrimllulnat v. lS. j. 1980, ßGß!.I, S. 373· 
72. VgL d:lZU Dreht'rffrondlt" (Fn' 46). Rz . " vor § 32.4, Stclndorf, In: LK :l. lJrn StGB. Rz . z If. \'or § F4 und 

8T-D" . 811)8" S. I . 

73 1989 w art'" au~we]sllCl! der Rechl,spfleSCSt:lt,s llk f athscm' 10) ReI he I, S. 26f. (:tW;l 10% dtr \'c rh-:t ngten 
rrelhcJlSstrafcn ohn e' Bewahrung so lche n;teh dem ßtmG. 

74 Z. D. K. Ludc:rsscn, Dil' St~uerungsrunktion des Gesetz('s, Jahrbuch (ur Redlis sozlOl nJ;ie und Rech LS po­
IItIk 19 88 (Ud . I) ), s. ' r ' rr. 

75 So in kntischc:t Abslcln W. Hasscnltl". Produktvetantworlung Im modemen Str:lfrecht. Heldelberg 1994, 
S.8 . 

76 Daß dlö lIln einem ubcr~ogcncn SII.::hcrhcusdenkcn ZO U tUIi h:lt, h~\b(' Ich an nndl'rl'r Stelll' zu zl' lgcn 
versuchl: G.St;1.cchdlll (FTI. 11 ), S. 272 H.; \'gl. :lUch K. Gumh"r, Kampf gl?&cm das ßose? Z('hn Thest'u 
wider da: eth l~,he Aufru st un g der Knmlll'3lpohuk, KJ 1994. S. IH H. (1 41 fL ). 

77 M. MJrx, Zur Definition des ßCl;f1ffcs .. RcchtSl; ul", Munchcn 1971 ; W. Hasse-mer, AK z.um 5tGB, Nt'u­
wicd 19S9, Rz . .!5S rL \'01' § I; D('I"$., Gru ndlmien t' ln cr personalen Rcchtsguu:lehrC', FS- Anhur K:luf­
m:mn, H('iddbl'r ~ 1989. S. 85 H.; O. Hohmo.nn, D:u R.e-" ht!i gu l Jer Um wc:hdellktc, fn nkf\Jrt '99 1. 
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des Schutzes der Person dar. Dieser mittelbare Schutz scheint in besonderem Maße 
legitimationsbedürftig zu sein, insbesondere, wenn diese Medien bereits vOr Vorfor­
men einer Verletzung - sub specie abstrakter Gefährdung - bei Strafandrohung 
bewahrt werden sollen. Dies ist, wie oben78 gezeigt, bei einigen Delikten des aktu­
ellen § 100a StPO der ral!. " Insgesamt bildet die Veränderung des Delikrskaraloges 
insoweit eine allgemeine Tendenz 7..ur Vorverlagerung strafbewehrrer VerbOIe ab' o 

4. Ejjizienzerwäg"ngen verdrängen normative Er-wägungen bei der Frage der 
Legitimität des Einsatzes VOrt Zwangsmitteln. 

Wie oben gezeigt ,S , wird gerade dann, wenn der Verdacht eines irgendwie organisier­
ten Vorgehens mehrerer Beteiligter vorliegt, die Fernmeldeüberwachung für nOt­
wendig und geeignet gehalten. Die Begründung für den Einsatz heimlicher 
Ermittlungsmethoden ist dabei regelmäßig die besondere und neue Qualität der Be­
drohung du rch arbeitsteiJjges Vorgehen von Straftätern, wie dies etW;l für die 
»organisierte Krimin alität« typisch sei. " Soweit dabei auf ein qualitativ neues Phä­
nomen abgestellt wird, besteht die Gefahr der Irreführung: »Zu keinem Zeitpunkt 
waren es nur Einzelpersonen, die Straftaten begangen haben. Vielmehr gab es stets 
auch die unterschi edlichsten Erscheinungsformen der Kriminalität durch Tätergrup­
pen , die auf mehr oder weniger hohem Organisationsgrad ihre Straftaten arbeitstcilig 
begangen haben. «') Geeignet ist die Überwachung des Fernmeldeverkehrs beim Ver­

dacht von Straftaten, an denen mehrere beteiligt sind, durchaus. Eine Vielzahl von 
Personen, die gemeinsam ein Ziel verfolgt, ist auf Kommunikation angewiesen. Kann 
man diese Kommunikatjon und ihre Inhalte ermitteln , so verspricht das Aufklä­
rungserfolge. Die Orientierung an Effizienz scheint für die Aufnahme der fraglichen 
Tatbestände in § 100a StPO im Vordergrund zu stehen, während die Unrechtsbedeu­
rung der Taten als Kriterium in den Hintergrund tritt.s., 

Dabei kann Effizienz nicht allein mit Blick auf die Überführung von Verdächtigen 
verstanden werden. Die Vorstellung, daß Gemeinschaften, Organisationen, Struktu­
ren und sogar Orte potentiell gefährlich seien,s! führt ZU einem Infonnationsbedürf­
nis, welches nicht auf eine konkrete Strafverfolgung konzentriert ist, sondern 
längerfristigen Kontrollinteressen dient. Dies gilt hir die sogenannte Organisierte 
K.riminalirär ebenso, wie für »terroristische Aktivitäten « in einem weitesten Sinnc,S6 
und deutet darauf hin, daß wir in einer Informationsgese llschaft leben . 

78 Teil Ir 2.. 

79 WaffendelIkte, Außrnwiruch"ft.S- und ßet3ubunSSn1 llleldcliktc . 
So Zur Vorvcrbgerung G.Jakobs. Krlminalislcrung im Vorfeld von Rcdw;gullivcrlcn.ungen, ZStW J98S 

(Bd. 97), S. 75' fr. 
S, Ted Il L . c), f) und g). 
82 BT-Drs. r 2/ 989 . S .. , 20 H" JJ. 
8J Frankfurt c-f Arbcltskrcis Stl".lfn;cht (Fn. 16). S. 69'}' 
84 Ahnliehe An:llysc bei O. Konl g (Fn. 14 ). S. IJ6, I S7 H. und P ölSSIn1 , der allerdln !;l> den Zusammt'llhlng mit 

polJzci.Lch pr'2\'l'ntiv('( AUSrichtung der ErmitduJl bt'll s t~rk er bCIUIlL 

85 ln diese.f Richrung d.1s Vo[mn der .. cW:.ltk011lIll isslon. in: Sdl\vind!lhum:\llf1 u. a. (Hrsg.): U rsachen, 
Pr:w(,!ltlOn und Kontrolle VOll Gcwall. 6:\nd I, 13crhn 1990. 

86 So hat M. Furst , Grundlagen und Grem"en J('r §~ r 19. 119;\ StGH , fra nkfurt 1989, S. 16J ff., gezeigt, daß 
der § 1293 StGB sich in der JUSll7.lellcn Pr:n:JS:tls .. ErnllttlulIgs p~rlgr3ph .. dJfSlelh. 
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5· Oplerlose und >opfer/erne« Delikte finden verstärkt Eingang im Strafrecht. 
Z" ihrer Aufklärung bedarf es heimlicher Eingriffsmaßnahmen. 

Opferlose Delikte sind dadurch gekennzeichnet, daß es kein Opfer gibt, welches sich 
durch die Tat geschädigt fühlt und etwa Am.eige erstacrer, oder in sonstiger Weise zur 
Aufklärung beteragen würde. Klassisches Beispiel sind die betäubungsmirtelrecht­
lichen Srrafvorschriften. Unter »opferiernen« Delikten verstehe ich im vorliegenden 
Zusammenhang solche, bei denen nicht unmittelbar, sondern erst vermittelt oder bei 
Kumulation ein Schaden durch die tatbestandlieh verrypte Handlung oder Unterlas­

sung hervorgerufen wird. Dies ist regelmäßig bei abstrakten Geiährdungen univer­
seller Rechtsgüter der Fall. s, Die Tendenz zur Häufung solcher opferloser oder 

opferferner Delikte im Katalog des § looa StPO bildet deren Bedeutungszunahme 

im gesamten Strafrecht ab. 
Die Ermittlung solcher Straftaten begegnet erheblichen praktischen Schwierigkeiten, 
denn ein Erfolg im engeren Sinn," etwa im Sinne eines sichtbaren Schadens, fehlt 
häufig ebenso, wie ein Opfer, welches Hinweise auf den Täter oder die Begehungs­

weise machen könnte. Gerade für solche Delikte haben deshalb heimliche Ermitt­
lungseingriffe Konjunktur. Die Überwachung des FernmeJdeverkehrs beispielsweise 

setzt beim Beschuldigten an, ist dagegen auf Tdentifizierung eines Opfers oder Be­
schreibung eines konkreten Schadens nicht angewiesen. 
Das strafrechtliche und strafverfahrensrechtliche Inserumentarium wird inzwischen 
in einem neuen Arbeitsschwerpunkt eingesetzt, der der gesellschaftlichen Entwick­

lung zu einer Informationsgesellschaft entspricht. Es sieht so aus, als bekämen die 
Ermittlungen geiährlicher oder gcfahrrrächtiger Strukturen und Organisationen eine 
eigenständige Bedeutung. Dafür spricht, daß mehr und mehr Verfahren im Ermitt­
lungsstadium stehenbleiben," nicht selten nach Einsatz heimlicher Ermittlungsme­
thoden. Dies zeigt eine Entwicklung von der Repression zur Prävention,'O deren 
Endergebnis noch keineswegs fixierbar erscheint, die sich aber aller Voraussicht nach 

auch weiterhin in Änderungen des Anlaßtatenkatalogs des § 100a StPO abbilden 
wird. 

87 Vgl. soeben bei The~ ). 
88 Man kann al$ .E.rfol~ ~ n.uurlich auch den Eintritt emer abstrakten Gefahrdung sehl'n; der hIer bezelch· 

nete engere Sinn tll eint einen vom konkreten Opfer konkret beschretbb'lrcn Schaden. 
8? W. H:lsscmer, Kennzeichen und Krisen des modt rHl'n Stfarrt.'Chts, ZRP 1991, S. 378 ff. ()8l). 
90 O. Komg (Pn. 14), S. [44,146: Koni!; arbeitct :.bc( :mch die Kominuit.l.lCn dieser Entwicklung seit 1877 

heraus (5. 148 rf.). 
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